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GESUCH UM ZULASSUNG ZUR PROZESSKOSTENHILFE

D.P.R. 30. Mai 2002 Nr. 115 - G. 24. Februar 2005 Nr. 25

DEM GESUCH BEIZULEGENDE DOKUMENTE
 Kopie des Personalausweises des/der Gesuchstellers/in

 Ersatzbescheinigung, welche dem Gesuch beiliegt

 Kopie der Aufenthaltsgenehmigung für ausländische Staatsbürger

 Kopie des Familienbogens oder Ersatzbescheinigung mit den Daten und dem Verwandtschaftsgrad der zusammenlebenden Familienmitglieder, wie sie aus dem Familienbogen hervorgehen

 Kopie der letzten Steuererklärung (CUD, 730, Unico, Arbeitsbuch, letzte Lohnzettel oder Erklärung des Arbeitsgebers über das letzte Bruttoeinkommen – auch mittels Ersatzbescheinigung zu erklären)
  Kopie der Steuernummer der zusammenlebenden Familienmitglieder oder Ersatzbescheinigung 
· Kopie der Heiratsurkunde (für Ehetrennung und Ehescheidung)

· Kopie des Ehetrennungsurteils (für Ehescheidung, für Abänderung der Trennungsbedingungen, für Eintreibung des Unterhaltsbeitrages, für Anderes bezüglich der Trennung)

· Kopie des Scheidungsurteils, wenn bereits geschieden (für Unterhaltsbeiträge oder Abänderung des Scheidungsurteils)
· Geburtsbescheinigung des/der Minderjährigen mit Angabe der Eltern (für Verfahren zugunsten des/der Minderjährigen) 
· Kopie einer etwaigen früheren Zulassung zur Prozesskostenhilfe (wenn vorhanden)
► Bei Trennungsverfahren ist anzugeben, ob die Trennung einvernehmlich stattfindet. In diesem Fall muss das Einkommen des/der Ehegatten/in angegeben werden und entsprechende steuerrechtliche Nachweise oder eine Ersatzbescheinigung des/der Ehegatten/in vorgelegt werden.
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